
Wettbewerb 2023  
„Erstaunliche Insekten!“

Reglement und Teilnahmebedingungen
Pro Natura und Steini laden euch zur Teilnahme am Wettbewerb «Erstaunliche Insekten!» ein.

Wir suchen ganz spezielle Insekten: solche, die eurer Fantasie entspringen!

Warum dieser Wettbewerb? Insekten sind überall! 
Manchmal erschrecken wir vor ihnen oder wir finden sie sogar 
eklig. Umso wichtiger ist es, sich bewusst zu machen, dass 
es sich um erstaunliche und interessante Tiere handelt. Viele 
von ihnen sind auch richtig niedlich.

Wie bereite ich mich vor?  Wir haben Unterlagen erstellt, 
die dich beim Beobachten der Insekten unterstützen. Hier 
kannst du sie herunterladen: pronatura.ch/de/insekten-erklaert
Danach kann’s losgehen: lass deiner Fantasie freien Lauf!

Wie nehme ich teil? Ganz einfach: Erfinde DEIN eigenes 
Insekt und zeichne oder gestalte es in seiner natürlichen Um-
gebung. Bleistifte, Filzstifte, Malerei, Basteln, Naturmateria-
lien... Alles ist erlaubt, um dein Insekt zu gestalten. Gib ihm 
auch einen Namen. Lies das Reglement genau durch, um zu 
erfahren, welche Auswahlkriterien beim Wettbewerb gelten.

Wohin soll ich mein Fantasie-Insekt schicken? 
Fotografiere oder scanne dein fertiges Werk. Dann besuchst du 
die Website: pronatura.ch/de/insekten-erklaert. Dort findest du 
einen Link, um dein Bild hochzuladen und dich für den Wett-
bewerb einzuschreiben. 

Wann kann ich teilnehmen? 
Der Wettbewerb läuft von 1. März bis 1. Juni 2023.

Wann kann ich die schönsten Werke liken? 
Die Online-Abstimmung läuft vom 1. bis 11. Juni 2023. 

Was kann ich gewinnen?  Wenn dein Fantasie-Insekt aus-
gewählt wird, hast du die Chance, dass es als Stofftier „zum 
Leben erweckt“ und zu dir nach Hause geschickt wird.
1. Preis: Aus deinem erstaunlichen Insekt wird ein Stofftier 
hergestellt.
2. bis 20. Preis: Überraschende Trostpreise

Mit der Einsendung deiner Wettbewerbsunterlagen 
stimmst du den Teilnahmebedingungen zu.

Hast du Fragen? 
Schreib uns auf erstaunliche.insekten@pronatura.ch 

TEILNAHMEBEDINGUNGEN
Organisation 
1. Der Wettbewerb wird von Pro Natura ausgeschrieben und 

organisiert.
2. Gemäss der Online-Abstimmung und den in den Teilnah-

mebedingungen aufgeführten Kriterien werden aus allen 
Einsendungen 20 Werke ausgewählt.

3. Eine von Pro Natura ernannte Jury wählt aus den 20 Werken 
den/die Sieger/in aus.

4. Die 19 anderen Werke der Endauswahl erhalten einen 
Trostpreis.

5. Nach der Auswahl der Werke werden die Gewinner/innen 
von Pro Natura kontaktiert.

Bild- und Nutzungsrechte 
Die eingesandten Fotos sowie das von der Jury bestimmte 
Siegerinsekt werden Pro Natura kostenlos und zur uneinge-
schränkten Nutzung überlassen. Pro Natura behält sich das 
Recht vor, die Werke ohne Beantragung der Urheberrechte 
frei zu verwenden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Entscheidungen der 
Jury sind nicht anfechtbar. Es wird keine Korrespondenz geführt.

Reglement 
1. Pro Teilnehmer/in darf nur ein Werk eingereicht werden.
2. Die Werke für den Wettbewerb müssen so fotografiert oder 

gescannt werden, dass eine gute Bildqualität gewähr-
leistet ist.

3. Hier findet sich ein Link, um das Werk hochzuladen: 
 pronatura.ch/de/insekten-erklaert
4. Das Werk muss ein INSEKT darstellen, das sich der/die 

Teilnehmer/in selbst ausgedacht hat. Das Insekt muss 
über Folgendes verfügen: 2 Fühler, 6 Beine, 3 Körperteile: 
Kopf, Thorax, Abdomen

5. Das Insekt muss in eine reale oder erfundene Umgebung 
eingebettet sein. 

6. Das Insekt muss auch einen Namen haben.
7. Der Wettbewerb steht allen Kindern im Alter von 4 bis 13 

Jahren offen.
8. Die Teilnahme am Wettbewerb steht allen Klassen vom 

Kindergarten bis zur 6. Klasse offen. 
9. Kinder von Pro Natura Mitarbeitenden dürfen nicht am 

Wettbewerb teilnehmen.
10. Werke, die nach dem 1. Juni 2023 eintreffen, werden im 

Wettbewerb nicht berücksichtigt.
11. Werke, die kein Insekt darstellen, werden im Wettbewerb 

nicht berücksichtigt. 
12. Werke, bei denen der Name und/oder die Darstellung der 

Umgebung fehlen, werden im Wettbewerb nicht berück-
sichtigt.

Die Organisatoren prüfen allfällige Streitfragen über die Aus-
legung und Anwendung dieser Regeln nach den Grundsätzen, 
die für diesen Wettbewerb gelten. Ihre Entscheidungen sind 
nicht anfechtbar.

Pro Natura, 16. Januar 2023


